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Kein Eingriff in erdiente Anwartschaften – keine Regelungsbefugnis der Betriebsparteien zur 
Definition des Rechtsmissbrauchs 
(LAG Baden-Württemberg, Urteil vom 21.04.2023. AZ: 12 Sa 56/22) 
 
Das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg (LAG) hat mit Urteil vom 21.04.2023 entschieden, dass 
die Betriebsparteien nicht in bereits erdiente unverfallbare Rentenanwartschaften eingreifen können, 
indem sie den Rechtsmissbrauchseinwand über die gesetzliche Wertung hinaus definieren und damit 
den Eingriff rechtfertigen.  
 
In diesem Fall bestritt der Arbeitgeber seine Verpflichtung u. a. auf Zahlung einer betrieblichen 
Altersrente, da der Arbeitnehmer sich grob treuwidrig verhalten habe, weswegen er fristlos gekündigt 
wurde. In der gegenständlichen Betriebsvereinbarung war festlegt worden, zugesagte Leistungen 
unterstünden dem Vorbehalt, gekürzt oder eingestellt werden zu können, wenn der Arbeitnehmer 
Handlungen vornehme, die gegen Treu und Glauben verstießen oder zu einer fristlosen Kündigung 
berechtigen würden. Das LAG stellte fest, dass ein solcher Eingriff nur möglich sei, wenn bei Kenntnis 
der Verfehlungen der Unverfallbarkeit durch eine vorzeitige Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
hätte begegnet werden können. Alternativ müsse dem Arbeitgeber ein derart schwerer Schaden durch 
die Verfehlungen entstanden sein, der sich als existenzgefährdend für ihn auswirke. Allein diese 
Fallgruppen erfüllen den Rechtsmissbrauchseinwand, die Parteien können individualrechtlich nichts 
anderes konstituieren. In diesem Fall waren die Ansprüche vor Zeitpunkt der Verfehlungen bereits 
unverfallbar und damit nicht disponibel. 
 
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 
Jürgen Abstreiter 
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